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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung C(2020) 5640 der Kommission vom 21. August 2020 mit 

Einzelheiten zur Umsetzung der Anlandeverpflichtung für bestimmte Fischereien in der 

Nordsee im Zeitraum 2021-2023 

  
  
Seite 12, Artikel 3 

anstatt: „1. Die Ausnahme aufgrund hoher Überlebensraten gemäß Artikel 15 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 gilt in den Unionsgewässern der Nordsee 
(ICES-Divisionen 2a und 3a und Untergebiet 4) für folgende Kaisergranatfänge (Nephrops 

norvegicus): 

a) Fänge mit Korbreusen (FPO);  

a) Fänge mit Grundschleppnetzen (OTB, OTT, TBN), ausgestattet mit 

i)  einem Steert von 80 mm oder mehr oder 

ii) einem Steert mit einer Maschenöffnung von mindestens 70 mm, der mit einem 
artenselektiven Gitter mit einem Abstand von maximal 35 mm zwischen den 
Gitterstäben ausgestattet ist.“ 

muss es heißen: „1. Die Ausnahme aufgrund hoher Überlebensraten gemäß Artikel 15 
Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 gilt in den Unionsgewässern der 
Nordsee (ICES-Divisionen 2a und 3a und Untergebiet 4) für folgende Kaisergranatfänge 
(Nephrops norvegicus): 

a) Fänge mit Korbreusen (FPO);  

b) Fänge mit Grundschleppnetzen (OTB, OTT, TBN), ausgestattet mit 

i)  einem Steert von 80 mm oder mehr oder 

ii) einem Steert mit einer Maschenöffnung von mindestens 70 mm, der mit einem 
artenselektiven Gitter mit einem Abstand von maximal 35 mm zwischen den 
Gitterstäben ausgestattet ist.“  

 

Seite 15, Artikel 10 

anstatt: „1. Die Ausnahme aufgrund hoher Überlebensraten gemäß Artikel 15 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 gilt für Makrele und Hering, die in der 
Ringwadenfischerei in den Unionsgewässern der Nordsee (ICES-Divisionen 2a und 3a und 
ICES-Untergebiet 4) gefangen werden, sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) Die Fische werden freigesetzt, bevor ein bestimmter (in den Absätzen 2 und 3 
festgesetzter) Prozentsatz der Ringwade geschlossen ist (im Folgenden 
„Einholpunkt“),  

b) die Ringwade ist mit sichtbaren Bojen ausgestattet, die den Einholpunkt 
deutlich kennzeichnen,  
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das Schiff und die Ringwade sind mit einem elektronischen Aufzeichnungs- 
und Dokumentationssystem ausgerüstet, durch das für alle Fangeinsätze 
Zeitpunkt, Ort und Umfang des Ringwadeneinsatzes erfasst werden.“ 

 

muss es heißen: „1. Die Ausnahme aufgrund hoher Überlebensraten gemäß Artikel 15 
Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 gilt für Makrele und Hering, die in 
der Ringwadenfischerei in den Unionsgewässern der Nordsee (ICES-Divisionen 2a und 3a 
und ICES-Untergebiet 4) gefangen werden, sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind:  

a) Die Fische werden freigesetzt, bevor ein bestimmter (in den Absätzen 2 und 3 
festgesetzter) Prozentsatz der Ringwade geschlossen ist (im Folgenden 
„Einholpunkt“),  

b)  die Ringwade ist mit sichtbaren Bojen ausgestattet, die den Einholpunkt 
deutlich kennzeichnen,  

c) das Schiff und die Ringwade sind mit einem elektronischen Aufzeichnungs- 
und Dokumentationssystem ausgerüstet, durch das für alle Fangeinsätze 
Zeitpunkt, Ort und Umfang des Ringwadeneinsatzes erfasst werden.“  
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